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§ 1085 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.01.2024

Ob der neue Käufer besser sey, beurtheilet der Verkäufer. Er kann den zweyten Käufer, wenn der erste auch noch

mehr zahlen wollte, vorziehen. Bey der Au ösung des Vertrages heben sich die Nutzungen der Sache und des Geldes

gegen einander auf. In Rücksicht der Verbesserungen oder Verschlimmerungen wird der Käufer gleich einem redlichen

Besitzer behandelt.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999
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